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Erwägungen

E. 1
Das Regionalgericht Oberland verfügte am 13. Oktober 2021, dass ein gegen A.________
erlassener Strafbefehl infolge Rückzugs der Einsprache (Rückzugsfiktion aufgrund
unentschuldigten Fernbleibens von der Hauptverhandlung) in Rechtskraft erwachsen sei.
Eine von A.________ dagegen erhobene Beschwerde wies das Obergericht des Kantons
Bern am 18. Januar 2022 ab. A.________ wendet sich an das Bundesgericht.

E. 2
Gemäss Art. 42 Abs. 2 BGG ist in der Beschwerdebegründung in gedrängter Form unter
Bezugnahme auf den angefochtenen Entscheid darzulegen, inwiefern dieser Recht verletzt.
Die Begründung muss sachbezogen sein und die beschwerdeführende Partei hat in gezielter
Auseinandersetzung mit den für das Ergebnis des angefochtenen Entscheids massgeblichen
Erwägungen plausibel aufzuzeigen, welche Rechte bzw. Rechtsnormen die Vorinstanz
verletzt haben soll ( BGE 142 I 99 E. 1.7.1; 140 III 86 E. 2). Auf ungenügend begründete
Rügen tritt das Bundesgericht nicht ein ( BGE 147 IV 73 E. 4.1.2).

E. 3
Die Vorinstanz führt im angefochtenen Entscheid aus, der Beschwerdeführer sei
eigenverantwortlich und in voller Kenntnis der Ausgangslage und der Konsequenzen der
erstinstanzlichen Hauptverhandlung ferngeblieben, weil er - nicht rechtsgenüglich
dispensiert von der Maskentragpflicht - nicht bereit gewesen sei, eine Maske zu tragen. Die
damals vor dem Regionalgericht bestandene Maskentragpflicht habe auf einer gesetzliche
Grundlage beruht und der Beschwerdeführer sei sowohl darüber als auch über die
Möglichkeit einer allfälligen Dispensation von der Maskentragpflicht durch das
Regionalgericht ausdrücklich informiert worden. Indem er angebe, er wäre gerne an die
Verhandlung gekommen, dennoch aber bewusst und in Kenntnis der Konsequenzen nicht
erscheine, verhalte er sich treuwidrig, was keinen Rechtsschutz verdiene. Mit dieser
Begründung setzt sich der Beschwerdeführer nicht ansatzweise auseinander, wenn er in
seiner Eingabe seine Auffassung kundtut, das Corona-Virus (Covid-19) sei wissenschaftlich
nicht nachgewiesen und es fehle an einer gesetzlichen Grundlage für die zur Bekämpfung
der Covid-19-Epidemie erlassenen Massnahmen. Gleiches gilt, wenn er
Entschädigungsforderungen stellt. Soweit er geltend macht, es könne selbst unter Geltung
der Covid-19-Verordnung ohne ein ärztliches Attest von einer Maskentragdispens
ausgegangen werden, erfolgt dies ferner nicht nur gänzlich unsubstanziiert, sondern legt er
auch nicht dar, was er daraus in Bezug auf die vorinstanzliche Begründung ableitet. Das
Beilegen eines Merkblatts vermag hierfür genauso wenig zu genügen wie die saloppen
Vorwürfe gegenüber den beteiligten vorinstanzlichen Gerichtsmitgliedern, die sich
gleichermassen als unbehelflich wie auch deplatziert erweisen. Dass und inwiefern der



vorinstanzliche Entscheid gegen Recht verstossen soll, zeigt der Beschwerdeführer nicht
auf. Die Beschwerde vermag damit den gesetzlichen Begründungsanforderungen
offensichtlich nicht zu genügen.

E. 4
Auf die Beschwerde ist mangels tauglicher Begründung im Verfahren nach Art. 108 BGG
nicht einzutreten. Bei diesem Ausgang des Verfahrens trägt der Beschwerdeführer die
Gerichtskosten ( Art. 66 Abs. 1 BGG ). Sein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege ist
infolge Aussichtslosigkeit abzuweisen ( Art. 64 Abs. 1 BGG ). Auf das Nachfordern eines
unterzeichneten Exemplars des mit separater, nicht unterzeichneter Eingabe eingereichten
Gesuchs ist zu verzichten. Es sind reduzierte Gerichtskosten aufzuerlegen ( Art. 65 Abs. 2
BGG ).
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